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P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
 
 
Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) gibt Eilantrag gegen die Besetzung der Stelle 

des Amtsleiters des Amtes für Amt für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz des 

Landkreises Oder-Spree statt 

 

Die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) hat am 18. Februar 2021 im 

einstweiligen Rechtsschutzverfahren („Eilverfahren“) dem Antrag eines konkurrierenden 

Bewerbers um die Stelle des neuen Amtsleiters des Amtes für Brand-, Zivil- und Kata-

strophenschutz des Landkreises Oder-Spree stattgegeben und dem Landkreises Oder-

Spree vorläufig untersagt, die Stelle zu besetzen. Das Verwaltungsgericht hat beschlos-

sen, dass die Stelle des Amtsleiters solange nicht besetzt wird, bis über die Besetzung 

in einem neuen, rechtmäßigen Auswahlverfahren erneut entschieden worden ist. 

 

In ihrem Beschluss rügt die Kammer, dass das Stellenbesetzungsverfahren fehlerhaft 

durchgeführt wurde. Die Besetzung der Stelle des Amtsleiters beruhe nahezu aus-

nahmslos auf einer Auswahl, welcher ausschließlich telefonisch geführte Einzelgesprä-

che einer kleinen Auswahlkommission mit den insgesamt sechs Bewerbern zugrunde 

gelegt wurden. Dabei sind die für die einzelnen Bewerber anlässlich der Gespräche 

vergebenen Punkte für das Gericht nicht plausibel gemacht worden. Eine derartige Per-

sonalauswahl verstoße gegen die verfassungsrechtlichen Vorgaben der sogenannten 

Bestenauswahl, wonach es - auch bei einer Konkurrenz von Beamten mit Tarifbeschäf-

tigten - grundsätzlich zunächst auf die einen längeren Zeitraum umfassenden Beurtei-

lungen bzw. Arbeitszeugnisse der Bewerber ankomme. Es bestehe sonst die Gefahr, 

https://vg-frankfurt-oder.brandenburg.de/
mailto:pressestelle@vg-frankfurt-oder.brandenburg.de


2 
 

dass die bei einem Gespräch gewonnenen Momenteindrücke die für die Stellenbeset-

zung maßgeblichen Kriterien Leistung, Eignung und Befähigung der Bewerber nicht zu-

treffend widerspiegeln. Im Übrigen hat die Kammer darauf hingewiesen, dass die tarif- 

und beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Einstufung des auszuwählenden Be-

werbers zu prüfen seien. 

 

Gegen den Beschluss ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Bran-

denburg zulässig. 
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